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Resümee 

Wieder liegt eine rundherum gut gelungene Fachtagung hinter uns, eine ganze Reihe neuer Er-

kenntnisse konnten gewonnen werden, viele gute und nützliche Gespräche wurden geführt. So 

oder ähnlich könnte man die hinter uns liegende Fachtagung des bvvt e.V. zum Kinderschutz in der 

Vormundschaft in Kurzform resümierend beschreiben. 

Etwas näher hingesehen waren es vor allem der ausgezeichnete Vortrag über das Erkennen von 

Misshandlungen bei Kindern und Jugendlichen aus medizinischer Sicht von Frau Dr. med. Melanie 

Todt, der erheblich zu einem Erkenntnisgewinn und zur Schärfung des Problembewusstseins bei-

getragen hat. Wie ich hoffe, hat auch mein eigener Beitrag über die Gewalt an Kindern und Ju-

gendlichen und die Rolle des Vormunds aus rechtlicher Sicht das Eine oder Andere noch einmal in 

ein neues oder jedenfalls anderes Licht gerückt. 

Als gelungen dürften vor allem auch die anschließenden Fachforen anzusehen sein, in denen es 

um das Vorgehen bei Verdacht auf Kindesmisshandlung und interdisziplinäre Zusammenarbeit, um 

Rechtsgrundlagen, Verfahrensabläufe und beteiligte AkteurInnen im Kontext von Kindeswohlge-

fährdung, um Kinder und Gewalterfahrung - Folgen und traumatherapeutische Ansätze, um Ge-

walt an und von Kindern und Jugendlichen und um einen systematischen Erfahrungsaustausch und 

die Bildung von Netzwerken ging. Wieder wurden in den Fachforen relevante Aspekte vertieft und 

wissenschaftlich erörtert. Außerdem hatten die TeilnehmerInnen viel Gelegenheit, eigene Erfah-

rungen einzubringen und sich fachlich auszutauschen. 

Wenngleich der Fachtag sicher mehr Fragen als Antworten hat liefern können, lässt sich doch fest-

stellen, dass Wissenschaft und Forschung, aber auch der Gesetzgeber, diesen Aspekt der Tätigkeit 

des Vormunds mehr in den Fokus ihres jeweiligen Handelns rücken müssten. 

In diesem Sinne blicke ich mit Ihnen zurück auf eine erfolgreiche Tagung und erwartungsvoll in 

eine auf die vielfältigen Herausforderungen von Vormundschaft ausgerichtete Zukunft. 

Herzlichst 

Ihr Michael Grabow 

(Vorsitzender bvvt e.V.) 



TAGUNGSDOKUMENTATION 
 

Fachtagung: Kinderschutz und Vormundschaft - Medizinische, 

rechtliche und psychologische Aspekte 

 

 
 

5 

Zielgruppe 

Professionell im Bereich der Vormundschaft Tätige, insbesondere Vereins- und AmtsvormünderIn-

nen sowie freiberufliche und ehrenamtliche VormünderInnen, Pflegeeltern, FamilienrichterInnen 

und RechtspflegerInnen, Sachverständige, Verfahrensbeistände, MitarbeiterInnen der Jugendhilfe 

und Interessierte. 

Tagungsinhalte 

Kinderschutz und der adäquate Umgang mit den Gewalterfahrungen von Kindern und Jugendli-

chen sind wichtige Themen im Kontext von Vormundschaft oder Ergänzungspflegschaft. Die Vor-

münderInnen oder ErgänzungspflegerInnen müssen Sorge dafür tragen, dass eine kindeswohlge-

rechte Erziehung ς entweder im Familiensystem oder der stationären Jugendhilfe ς stattfinden 

kann. Um dieser Aufgabe gerecht werden und im Einzelfall handlungsfähig sein zu können, benö-

tigen die zuständigen Fachkräfte Wissen in Bezug auf die rechtlichen Grundlagen, Kenntnisse zum 

Hilfesystem und Handlungskompetenz im Umgang mit gewaltbetroffenen Kindern und Jugendli-

chen. Im Rahmen der Fachtagung werden diese verschiedenen thematischen Aspekte in Experten-

vorträgen und Fachforen näher beleuchtet: So fokussieren die FachreferentInnen die Rolle des 

Vormunds im Rahmen des Kinderschutzes, zeigen die Verfahrensabläufe sowie den Handlungsrah-

men der Akteure bei Kindeswohlgefährdung auf und thematisieren das angemessene Vorgehen 

bei Verdacht auf Kindesmisshandlung. Darüber hinaus werden die Auswirkungen von Gewalter-

fahrungen, mögliche traumatherapeutische Ansätze, Handlungskonzepte in der Arbeit mit Bezugs-

personen und Strategien der professionellen Handhabung von Gewalt durch Kinder und Jugendli-

che mittels entsprechender fachlicher Expertise fundiert und erörtert. 

Die Fachtagung bietet somit einen Rahmen für den fachlichen Diskurs wie auch die Möglichkeit, 

die eigene Praxis zu reflektieren und von den Erfahrungen der PraktikerInnen und ExpertInnen zu 

lernen.  
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Veranstalter 

Bundesverband Vormundschaftstag e.V.  

Der Bundesverband Vormundschaftstag e.V. hat sich zum Ziel ge-

setzt, die Wissenschaft, Lehre, Forschung und Praxis auf dem Gebiet 

des Vormundschaftswesens voranzutreiben. Zu diesem Zweck för-

dert er den Dialog, die Zusammenarbeit, die Qualitätsentwicklung, 

die Qualitätsprüfung, das Qualitätsmanagement und die Fortbildung 

der im Rahmen des Vormundschaftswesens engagierten Akteure sowie den Austausch fachlicher 

Erfahrungen und wissenschaftlicher Erkenntnisse.                                                                                                  

Kontakt: www.bvvt-ev.de 
 

Institut für transkulturelle Betreuung e.V.  

Als Vorreiter in Niedersachsen befasst sich das Institut für transkul-

turelle Betreuung e.V. (ItB) seit vielen Jahren mit den Herausforde-

rungen des Vormundschaftswesens mit dem Ziel, die Qualität in der 

Vormundschaftsarbeit zu fördern und zu fordern. Seit 2010 ist das ItB 

ein anerkannter Vormundschaftsverein, der Vormundschaften für 

Kinder und Jugendliche mit und ohne Migrationshintergrund führt. Bei der Führung der Vormund-

schaften ist es für das ItB besonders wichtig, die Mündel zu beteiligen und deren Individualität zu 

berücksichtigen. 

Kontakt: www.itb-ev.de 
 

Betreuungsverein Hildesheim e.V.  

Seit der Betreuungsverein Hildesheim Anfang 2010 durch das Nds. Lan-

desamt für Soziales, Jugend und Familie die Erlaubnis zur Führung von 

Vormundschaften erhalten hat, werden Vormundschaften von den Mit-

arbeiterInnen übernommen. Darüber hinaus engagiert sich der BtV Hil-

desheim in der Beratung, Gewinnung und Fortbildung von ehrenamtli-

chen VormünderInnen. 

Kontakt: www.betreuungsverein-hildesheim.de 

 

 

 

 

http://www.itb-ev.de/
http://www.betreuungsverein-hildesheim.de/
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Ethno-Medizinisches Zentrum e.V. 

Das Ethno-Medizinische Zentrum e. V. (EMZ) ist eine gemeinnützige 

Einrichtung, deren Ziele die interkulturelle Gesundheitsförderung 

ǳƴŘ ŘƛŜ αgesundŜ LƴǘŜƎǊŀǘƛƻƴά von MigrantInnen in Deutschland 

sind. Seit 1989 setzt sich das Zentrum mit verschiedenen Projekten 

für die Teilhabe und Chancengleichheit von MigrantInnen bei der Nutzung der Angebote des Ge-

sundheitssystems ein. 

Kontakt: www.ethno-medizinisches-zentrum.de 
 

Deutsches Institut für Heimerziehungsforschung gGmbH 

 

Das Deutsche Institut für Heimerziehungsforschung (DIH) ist ein gemeinnütziges Institut und be-

steht seit 2013. Das DIH dient der Förderung der Wissenschaft und Forschung. Fördergegenstand 

ist die Heimerziehung im weitesten Sinne. Zum einen ist die Aufarbeitung und Geschichte von Er-

ziehungseinrichtungen ein Bestandteil der Arbeit des DIH. Zum anderen soll der Blick auf diejeni-

gen Forschungsfelder gerichtet werden, die für die Lehre und Ausbildung der Sozialen Arbeit wich-

tig sind. Es geht hierbei um sämtliche Formen nicht-familiärer Lebensbereiche und insbesondere 

um die Fragen der sozialisationstheoretischen Faktoren solcher Institutionen, ihrer biographischen 

Folgen und deren Verarbeitung. 

Kontakt: www.dih.berlin 
 

Evangelische Hochschule Berlin 

Die Evangelische Hochschule Berlin (EHB) ist eine moderne und leis-

tungsorientierte Ausbildungs- und Forschungsinstitution für Sozial- und 

Gesundheitseinrichtungen sowie für kirchliche und diakonische Organi-

sationen. Die anerkannt hohe Ausbildungsqualität der EHB ist geprägt 

durch eine intensive und fachlich professionelle Betreuung in den Studi-

engängen sowie eine ausgewiesene Kompetenz in den gesellschaftlichen 

Bereichen Kultur und Religion. Die Hochschule gilt als kompetente Partnerin für praxisorientierte 

Lehre und für anwendungsorientierte Forschung im Bildungsmarkt. 

Kontakt: www.eh-berlin.de  

http://www.dih.berlin/
http://www.eh-berlin.de/
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Ablaufplan 

Moderation: Soner Tuna (Dipl. Psychologe und bvvt-Vorstandsmitglied) 

08:30 Anreise, Anmeldung & Stehkaffee 

09:30 Begrüßung & Organisatorisches 
Michael Grabow (bvvt-Vorstandsvorsitzender) 

09:45 Verlesung der Grußworte von Ingo Behrens (MJ Nds., Abteilung II Zivilrecht, öf-
fentliches Recht)  

 

10:00 Erkennen von Misshandlungen bei Kindern und Jugendlichen aus medizinischer 
Sicht Dr. med. Melanie Todt (stellvertr. Leitung der Kinderschutzambulanz des In-
stituts für Rechtsmedizin, Medizinische Hochschule Hannover) 

 

10:45  Gewalt an Kindern und Jugendlichen und die Rolle des Vormundes aus rechtlicher 
Sicht  
Michael Grabow (Familienrichter, AG Pankow/Weißensee, Berlin und bvvt-Vor-
standsvorsitzender) 

 

11:15  Pause 

11:45  Fachforen  

1) Vorgehen bei Verdacht auf Kindesmisshandlung und interdisziplinäre Zusam-

menarbeit  

2) Rechtsgrundlagen, Verfahrensabläufe und beteiligte Akteure im Kontext von 

Kindeswohlgefährdung  

3) Kinder und Gewalterfahrung - Folgen und traumatherapeutische Ansätze  

4) Gewalt an und von Kindern und Jugendlichen  

5) Systematischer Erfahrungsaustausch und Bildung von Netzwerken 

13:15  Mittagspause 

14:15  Fachforen  

1) Vorgehen bei Verdacht auf Kindesmisshandlung und interdisziplinäre Zusam-

menarbeit  
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2) Rechtsgrundlagen, Verfahrensabläufe und beteiligte Akteure im Kontext von 

Kindeswohlgefährdung  

3) Kinder und Gewalterfahrung - Folgen und traumatherapeutische Ansätze  

4) Gewalt an und von Kindern und Jugendlichen  

5) Systematischer Erfahrungsaustausch und Bildung von Netzwerken 

15:45  Pause 

16:15  Plenumsdiskussion 

17:00  Abschluss 
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Grußworte Ingo Behrens                                 
(MJ Nds., Abteilung II Zivilrecht, öffentliches Recht)  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich bedanke mich für die Einladung zur heutigen Fachtagung Kinderschutz und Vormundschaft hier 

in Braunschweig. 

Als auch für das Vormundschaftsrecht zuständiger Abteilungsleiter möchte ich gern die Gelegen-

heit nutzen, im Namen des Ministeriums ein Grußwort zu sprechen. Dabei möchte ich Sie über den 

Entwicklungsstand zu einer geplanten Reform des Vormundschaftsrechts informieren, die in viel-

fältiger Hinsicht Auswirkungen auf Ihre Tätigkeit haben wird.   

Das geltende Vormundschaftsrecht ist veraltet. Es stammt aus der Zeit der Entstehungsgeschichte 

des Bürgerlichen Gesetzbuchs um 1900. Während zu Beginn vorrangig Vormundschaften für Wai-

senkinder und später Amtsvormundschaften für nichtehelich geborene Kinder im Vordergrund 

standen, ist das Vormundschaftsrecht heute weitgehend geprägt von Fällen der Rechtsfürsorge 

für Kinder und Jugendliche, deren Eltern vom Familiengericht die elterliche Sorge wegen Kindes-

wohlgefährdung entzogen oder eingeschränkt wurde. Diese Kinder befinden sich häufig in einer 

Einrichtung oder in einer Pflegefamilie.  

Sie werden aus Ihrem beruflichen Kontext Geschehnisse vor Augen haben, die dazu geführt haben, 

dass ein Familiengericht das Sorgerecht der Eltern eingeschränkt hat. Sie wissen auch, dass für 

einen derartigen staatlichen Eingriff ganz besondere Umstände vorliegen müssen. Die Beziehung 

zwischen Eltern und Kindern steht unter dem besonderen Schutz des Art. 6 Grundgesetz. Dieser 

rechtfertigt einen Sorgerechtsentzug nur, wenn das Familiengericht nach sorgfältiger Prüfung eine 

Kindeswohlgefährdung bejaht und diese nicht mit Jugendhilfemaßnahmen abgewendet werden 

kann. Der Sorgerechtsentzug darf nur als Ultima Ratio in Betracht gezogen werden. Entzieht das 

Familiengericht die elterliche Sorge oder schränkt es die elterliche Sorge ein, dann hat es dafür 

Sorge zu tragen, dass das betroffene Kind nicht schutzlos bleibt. Es hat sicherzustellen, dass sich 

andere erwachsene Personen zuverlässig um seine Angelegenheiten kümmern. Von 
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entscheidender Bedeutung für das Kind ist dabei vor allem, dass sich jemand ganz persönlich um 

sein Wohlergehen kümmert. Sehr oft ist mit einem Eingriff in das Sorgerecht eine Trennung der 

Kinder von den leiblichen Eltern verbunden. Nicht selten sind diese Kinder aufgrund von Verwahr-

losung oder Misshandlung traumatisiert. All diese Umstände bergen ein großes Entwicklungsrisiko 

für Kinder und Jugendliche. Sie stellen die Betroffenen und die Menschen, die Verantwortung für 

sie tragen, vor besondere Herausforderungen. Eine besondere Verantwortung trifft dabei die Vor-

münderInnen und ErgänzungspflegerInnen. Neben der Erledigung administrativer Dinge müssen 

die VormünderInnen vor allem gute Kenntnisse haben, sich um die speziellen Bedürfnisse der Kin-

der zu kümmern und Missstände wahrzunehmen. Fälle von Kindesmisshandlungen bis hin zu deren 

gewaltsamen Tod, die auch ein für sie bestellteR VormundIn nicht erkannt und verhindert hat, 

haben in den letzten Jahren den Handlungsbedarf deutlich gemacht.  

Seit der Entstehungsgeschichte des Vormundschafsrechts hat es im Laufe der Zeit mehrfach Er-

gänzungen und weitreichende Änderungen gegeben. Zum Beispiel im Jahr 1992, als das Rechtsin-

stitut der Betreuung für volljährige Personen eingeführt wurde und das FGG-Reformgesetz, mit 

dem das Vormundschaftsgericht abgeschafft und durch das Familiengericht ersetzt wurde. Eine 

grundlegende Reform ist jedoch bis heute nicht erfolgt. Die vormundschaftsrechtlichen Regelun-

gen sind infolge der vorgenommenen Ergänzungen und Änderungen unübersichtlich geworden 

und bilden die heutige Praxis nicht mehr richtig ab. 1969 sind die Vereins- und die Amtsvormund-

schaft in das BGB eingeführt worden. Dem gesetzlichen Leitbild entspricht aber der ehrenamtliche 

Einzelvormund, der die Vormundschaft in Erfüllung seiner staatsbürgerlichen Pflichten unentgelt-

lich außerhalb eines Berufs ausführt. In der Praxis stellt hingegen die Amtsvormundschaft mit ei-

nem Anteil von ca. 80 % den Regelfall dar. Das passt nicht so recht zusammen. Das Vormund-

schaftsrecht regelt die Personensorge des Vormunds bisher nur ansatzweise unter Verweisung auf 

das elterliche Sorgerecht. Auch dies wird als unzureichend wahrgenommen. Dagegen enthält das 

geltende Recht sehr detaillierte Regelungen zur Vermögenssorge. Für VormünderInnen aber, wel-

che nach heutigem Recht nur für minderjährige Kinder bestellt wird, hat die Vermögenssorge in 

der Praxis nur wenig Relevanz. Dieser Schwerpunkt bringt dem Vormundschaftsrecht immer 
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wieder den Vorwurf ein, die Sorge für die Person des Mündels nicht ausreichend im Blick zu haben. 

Aus der gerichtlichen Praxis haben wir die Rückmeldung erhalten, dass es überfällig ist, den 

Schwerpunkt der Vormundschaft auf die Personensorge zu legen und diese auch mit Leben zu fül-

len. Es reicht nicht aus, dem Kind formal einen Rechtsvertreter zu bestellen. Es kommt mehr darauf 

an, ob die eingesetzte Person wirklich geeignet und bereit ist, Verantwortung für ein Kind mit sei-

ner speziellen Bedürfnislage zu übernehmen. 

Für Kinder, denen wie in den meisten Fällen ein Amtsvormund bestellt wurde, hat es bereits 2011 

eine kleine Reform gegeben. Danach wurde die Fallzahl eines Amtsvormunds auf 50 Mündel be-

grenzt. Aber: 50 Kinder bzw. Jugendliche mit ihren ganz besonderen Bedürfnissen, für die eine 

einzige Person Sorge trägt. Während der verstärkten Einreise unbegleiteter Minderjährige hat sich 

in den Familiengerichten deutlich gezeigt, dass eine sorgfältige und verantwortungsvolle Führung 

einer Amtsvormundschaft bei einer Begrenzung auf 50 Fällen pro Jugendamtsmitarbeiter so gut 

wie unmöglich ist. Auch aus diesem Grund ist beabsichtigt, das Vormundschaftsrecht in einem 

weiteren Schritt umfassend zu modernisieren.   

Ich möchte betonen, dass es noch keinen endgültigen Gesetzentwurf gibt. Ich möchte Ihnen aber 

einen Einblick in die Reformvorhaben gewähren, die das Bundesministerium der Justiz und für 

Verbraucherschutz gemeinsam mit einer Expertengruppe erarbeitet hat. Möglicherweise sind aber 

noch weitere Änderungen notwendig. Ich werde jetzt nicht die einzelnen Vorschriften mit Ihnen 

durchgehen. Vielmehr werde ich Ihnen die beabsichtigten Veränderungen grob skizzieren. Bei der 

Reform soll es vor allem um folgende Punkte gehen: 

 

Die Personensorge für das betreffende Kind soll gestärkt werden. 

Bislang war die Amtsführung des Vormunds dadurch geprägt, dass er oder sie als gesetzlicheR Ver-

treterIn die erforderlichen Willenserklärungen für das Kind abgibt und, soweit vorhanden, dessen 

Vermögen verwaltet. Die tatsächliche Sorgeverantwortung aber wurde in der Pflegefamilie oder 

bei den sozialen Diensten im Jugendamt verortet. Oftmals kannte der/die VormundIn das Kind, für 

das Verantwortung getragen wurde, gar nicht persönlich. Inzwischen hat Gott sei Dank ein Um-

denken eingesetzt. Die Verantwortung des Vormunds für die Erziehung und die Entwicklung des 
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Kindes ist in den letzten Jahren mehr in den Fokus gerückt. Mit der vorgezogenen Teilreform aus 

dem Jahre 2011 wurde dem Vormund bereits die Pflicht auferlegt, regelmäßigen persönlichen 

Kontakt zu dem betroffenen Kind herzustellen und die Pflege und Erziehung des Kindes persönlich 

zu fördern. Dieser Ansatz soll nun mit der Reform weiter fortgeführt werden. Diese verfolgt das 

Ziel, die Stellung des Kindes als Subjekt besser als bisher hervorzuheben und seine Rechte zu stär-

ken. Es ist außerdem vorgesehen, VormünderInnen die volle Sorgeverantwortung aufzuerlegen. 

Um Unklarheiten und Streitigkeiten zu entgehen, soll das Verhältnis zwischen VormundIn und der 

im Alltag erziehenden Pflegeperson genau bestimmt werden. In den Fällen, in denen mehrere Per-

sonen für das Kind erzieherische Verantwortung tragen, soll die strategische Gesamtverantwor-

tung bei der oder dem VormundIn bleiben. So soll vermieden werden, dass das Wohl des Kindes 

gefährdet wird, weil mehrere Sorgeverantwortliche davon ausgehen, der jeweils andere werde 

sich um die Angelegenheit kümmern oder weil Streit zwischen ihnen besteht. Es kann aber eine 

Ausnahme gemacht werden, wenn es im besonderen Interesse des Kindes liegt, dass die Gesamt-

verantwortung verteilt wird. Dies kann zum Beispiel der Fall sein, wenn ein Kind schon seit längerer 

Zeit bei einer Pflegefamilie lebt und es für das Kind von Bedeutung ist, dass die Pflegeeltern eine 

eigene Sorgekompetenz haben. Letztlich könnten in diesen Fällen aber auch die Pflegeeltern als 

ehrenamtliche VormünderInnen ausgewählt und der/die bisherige VormundIn abgelöst werden. 

Eine weitere Ausnahme von dem Grundsatz der ungeteilten Sorgeverantwortung des Vormunds 

soll es geben können, wenn eine Person, zu der das Kind eine sehr enge persönliche Bindung hat 

und die deshalb ehrenamtlicheR VormundIn werden soll, bei der Durchsetzung zum Beispiel von 

Umgangsregeln mit den leiblichen Eltern die Unterstützung durch eineN weitereN VormundIn be-

nötigt. 

 

Zugleich sollen die personellen Ressourcen gestärkt werden. 

Derzeit können ehrenamtliche oder berufsmäßig tätige EinzelvormünderInnen, ein vom Landesju-

gendamt anerkannter Vormundschaftsverein oder auch das Jugendamt als Amtsvormund bestellt 

werden. Dem gesetzlichen Leitbild entspricht insbesondere der/die EinzelvormundIn, 
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insbesondere dann, wenn er oder sie die Vormundschaft in Erfüllung seiner bzw. ihrer staatsbür-

gerlichen Pflicht unentgeltlich führt. Seine Bestellung hat Vorrang.  

Der neue Entwurf sieht vor, dass zwischen den einzelnen Vormundschaftstypen kein Rangverhält-

nis mehr besteht, mit einer Ausnahme: Das Familiengericht hat den/die bisherige VormundIn ab-

zulösen, sobald eine geeignete ehrenamtlich tätige Person zur Übernahme der Vormundschaft be-

reit ist. In diesen Fällen hat das Gericht den/die VormundIn auszuwechseln. Insgesamt soll mit dem 

Entwurf erreicht werden, dass die Gerichte nicht mehr so häufig auf das Jugendamt als Amtsvor-

mund zurückgreifen. Vielmehr sollen persönlich geführte Vormundschaften initiiert und gestärkt 

werden, weil damit eher die Erwartung verbunden wird, dass es seltener zu Loyalitätskonflikten 

gegenüber der Abteilung des Jugendamtes kommt, die über die für das Mündel beantragten Ju-

gendhilfemaßnahmen zu entscheiden hat.  Außerdem besteht die Erwartung, dass einE Einzel- o-

der VereinsvormundIn an einer persönlichen Beziehung zu seinem Mündel besonders interessiert 

ist und dieses pflegt. Da der BGH im Jahr 2011 entschieden hat, dass die Möglichkeit besteht, dass 

einE einzelneR VereinsmitarbeiterIn anstelle des anerkannten Vormundschaftsvereins als persön-

licheR VereinsvormundIn bestellt wird, soll dies nun auch gesetzlich geregelt werden. Dem Kind 

wird damit eine natürliche Person und nicht wie bisher eine juristische Person zur Seite gestellt.  

 

Ein besonderes Augenmerk soll auf die Auswahl des Vormunds gelegt werden. 

Von entscheidender Bedeutung für das Gelingen einer guten Vormundschaft ist die Auswahl einer 

geeigneten Person. Das Familiengericht hat daher unter allen möglichen VormünderInnen den/die 

VormundIn auszusuchen, der/die am besten für das Kind geeignet ist. Bislang war es so, dass es 

bei mehreren geeigneten Personen auf den mutmaßlichen Willen der Eltern, auf die persönlichen 

und familiären Bindungen des Kindes, sowie auf sein religiöses Bekenntnis ankam. Nach dem Re-

formvorschlag soll das Gericht in seiner Auswahl nicht mehr eingeschränkt werden, sondern 

den/die VormundIn bestellen, den es für das betreffende Kind tatsächlich am besten geeignet hält. 

Das schließt von vornherein keinen Vormundschaftstypen aus. Es liegt jedoch auf der Hand, dass 

AmtsvormünderInnen aufgrund ihrer hohen Fallzahl weniger dazu in der Lage sind, eine persönli-

che Beziehung zu jedem einzelnen Mündel herzustellen. Das gleiche gilt allerdings auch für 
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Vormundschaftsvereine, wenn deren MitarbeiterInnen wie bisher bis zu 30 Vormundschaften füh-

ren dürfen. Andererseits mag es Fälle geben, in denen das Gericht die Einsetzung eines Amtsvor-

munds oder eines Vormundschaftsvereins für die beste Lösung hält. Die Zukunft der anerkannten 

Vormundschaftsvereine dürfte aber vor allem in der Auswahl und Ausbildung ehrenamtlicher Vor-

münderInnen liegen. 

 

Die Vermögenssorge soll entbürokratisiert werden. 

Die zahlreichen Vorschriften zur Vermögenssorge sollen von überflüssigem Verwaltungsaufwand 

befreit und auf den notwendigen Kernbestand beschränkt werden. Da die Vorschriften zur Vermö-

genssorge vor allem im Rahmen der rechtlichen Betreuung zu berücksichtigen sind, sollen sie aus 

dem Abschnitt über die Vormundschaft herausgenommen und beim Betreuungsrecht ins BGB ein-

gefügt werden. 

 

Das Gesetz soll modernisiert und systematisiert werden. 

Bisher ergeben sich das Recht des Kindes auf Erziehung und Pflege sowie die Pflichten und Rechte 

des Vormunds in der Personensorge nur indirekt aus einer Verweisung auf das elterliche Sorge-

recht. Dies passt nicht und soll geändert werden. Stattdessen sollen eigenständige Regelungen für 

die Pflichten und Rechte des Vormunds bei der Wahrnehmung seiner Sorgeverantwortung ge-

schaffen werden. Dadurch werden die allgemeinen Amtsführungspflichten des Vormunds wie 

auch der Inhalt der Personensorge des Vormunds besser abgebildet.  

Zu den Pflichten soll zukünftig zählen, die Vormundschaft unabhängig und im Interesse des Mün-

dels zu dessen Wohl zu führen, die wachsenden Fähigkeiten und das wachsende Bedürfnis des 

Kindes zu selbständigem und verantwortungsbewusstem Handeln zu berücksichtigen und zu för-

dern, die Angelegenheiten der Personen- und Vermögenssorge - soweit altersangemessen - mit 

dem Kind zu besprechen und es an Entscheidungen zu beteiligen, sowie regelmäßig persönlichen 

Kontakt mit dem Kind zu halten und es in der Regel einmal im Monat in dessen üblicher Umgebung 

aufzusuchen. 
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Ein Katalog der Rechte des Mündels soll den Pflichten des Vormunds vorangestellt werden. Zu den 

Rechten des unter Vormundschaft stehenden Kindes zählen: das Recht auf Förderung seiner Ent-

wicklung und Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, 

das Recht auf Pflege und Erziehung ohne Gewalt, ohne körperliche Bestrafungen und seelische 

Verletzungen sowie unter Ausschluss von entwürdigenden Maßnahmen, das Recht auf persönli-

chen Kontakt mit dem/der VormundIn, das Recht auf Achtung seines Willens und seiner Beteili-

gung an allen Angelegenheiten, die es selbst betreffen.  

 

Für alle im Vormundschaftswesen tätigen Personen werden sich Veränderungen in der täglichen 

Arbeit ergeben. Das betrifft auch die Familiengerichte, die bei der Bestellung eines Vormundes 

genau hinschauen und sich von dessen Eignung überzeugen müssen. Es besteht zurzeit noch ein 

anderes Dilemma: Noch gibt es zu wenig geeignete EinzelvormünderInnen, die für eine Bestellung 

bereitstehen. Ich bin davon überzeugt, dass es der gemeinsamen Anstrengung aller AkteurInnen 

bedarf, hier zu einem verbesserten Angebot zu gelangen. Den Vormundschaftsvereinen kommt 

eine zentrale Rolle bei der Ausbildung ehrenamtlicher VormünderInnen zu. Aber auch die Jugend-

ämter und Gerichte müssen sich gezielt darum bemühen, zu einer Verbesserung zu gelangen, in-

dem sie geeignete Personen ansprechen und systematisch über die Aufgaben eines Vormunds 

Auskunft geben.  

Veranstaltungen wie die heutige dienen dem Austausch der im Vormundschaftsbereich tätigen 

Personen und zugleich der besseren Qualifizierung von VormünderInnen, damit sie die hohen An-

forderungen an die Personensorge gut erfüllen können. Ich wünsche Ihnen in diesem Sinne einen 

spannenden Tag mit interessanten Fachvorträgen. 
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Einführungsvorträge 

A. Erkennen von Misshandlungen bei Kindern und Jugendlichen aus 

medizinischer Sicht 

Referentin: Dr. med. Melanie Todt (stellvertr. Leitung der Kinderschutzambulanz 

des Instituts für Rechtsmedizin, Medizinische Hochschule Hannover) 

 

Folien des Vortrags 
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B. Gewalt an Kindern und Jugendlichen und die Rolle des Vormundes 

aus rechtlicher Sicht  

Referent: Michael Grabow (Familienrichter, AG Pankow/Weißensee, Berlin und 

bvvt-Vorstandsvorsitzender) 
 

Folien des Vortrags  
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Fachforen 

1. Vorgehen bei Verdacht auf Kindesmisshandlung und interdiszipli-

näre Zusammenarbeit 

Referentin: Dr. med. Melanie Todt                                                                               

Stellvertr. Leitung der Kinderschutzambulanz des Instituts für Rechtsmedizin, Medizinische Hoch-

schule Hannover 

Moderation: Manfred Marhenke                                                                                 

Geschäftsführer des BtV Hildesheim, bvvt-Vorstandsmitglied 

Fachforumsbeschreibung 

Das Fachforum bietet Gelegenheit die konkrete Arbeit einer Kinderschutzambulanz kennenzuler-

nen. Die Teilnehmenden haben hier die Möglichkeit, mehr über Aspekte des Opferschutzes, kli-

nisch-forensische Untersuchungsansätze sowie Schutz- und Hilfsmaßnahmen zu erfahren. Dabei 

wird sich die Referentin vor allem auf folgende Leitfragen fokussieren: Wie wird im Verdachtsfall 

bei unterschiedlichen Formen von körperlicher und sexueller Gewalt bei Kindern vorgegangen? 

Welche wesentlichen Beratungs- und Unterstützungsangebote können Betroffene und Interes-

sierte erhalten? Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Akteuren mit 

Blick auf deren spezifische Rollenanforderungen? Neben der Auseinandersetzung mit diesen Ge-

sichtspunkten werden die Erfahrungen der Teilnehmenden unter Berücksichtigung der regionalen 

Spezifika in der Fachdiskussion reflektiert und erörtert.  
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Folien des Vortrags 
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Zusammenfassung des Vortrags von Manfred Marhenke 

Die Referentin ist stellvertretende Leiterin der Kinderschutzambulanz am Institut für Rechtsmedi-

zin der Medizinischen Hochschule Hannover. Das Fachforum diente zur Vertiefung des am Vormit-

tag durch die Referentin gehaltenen Vortrages. 

{ƛŜ Ǝŀō ŘŜƴ ¢ŜƛƭƴŜƘƳŜƴŘŜƴ ŘŜǎ CŀŎƘŦƻǊǳƳǎ ȊǳƴŅŎƘǎǘ ŜƛƴŜƴ ƪǳǊȊŜƴ «ōŜǊōƭƛŎƪ ǸōŜǊ Řŀǎ αtǊƻƧŜƪǘ 

Kinderschutz in Niedersachsen ς Erkennen von Misshandlung und Missbrauch im Kindes- und Ju-

ƎŜƴŘŀƭǘŜǊάΦ Die Referentin stellte sodann Formen der Gewalteinwirkung vor (körperliche Gewalt, 

sexueller Missbrauch, seelische Misshandlung, Vernachlässigung), wobei sie sich jedoch schwer-

punktmäßig auf die körperliche Gewalt und den sexuellen Missbrauch bezog. 

Die Aufgabe der klinisch-forensischen Untersuchung ist zunächst das Erkennen und Unterscheiden 

Ǿƻƴ ±ŜǊƭŜǘȊǳƴƎŜƴΣ ŘƛŜ ƻƘƴŜ CǊŜƳŘŜƛƴǿƛǊƪǳƴƎ όαŀƪȊƛŘŜƴǘŜƭƭŜ ±ŜǊƭŜǘȊǳƴƎŜƴάύ ŜƛƴƎŜǘǊŜǘŜƴ ǎƛƴŘ ǳƴŘ 

ǎƻƭŎƘŜƴΣ ōŜƛ ŘŜƴŜƴ ŜƛƴŜ DŜǿŀƭǘŜƛƴǿƛǊƪǳƴƎ Ǿƻƴ ŦǊŜƳŘŜǊ IŀƴŘ όαƴƛŎƘǘ ŀƪȊƛŘŜƴǘŜƭƭŜ ±ŜǊƭŜǘȊǳƴƎŜƴάύ 

vorliegt. Um Verletzungen entsprechend einordnen und bewerten zu können, sollten diese immer 

im Kontext zu den Angaben der betreuenden Personen und zu denen des Kindes erforscht werden. 

Am Beispiel des Schütteltraumas hat die Referentin zunächst die klassische Befundkonstellation 

erklärt. Hier können subdurale Hämatome, Blutungen durch Rotations- und Schleuderkräfte sowie 

diffuse axonale Hirnschäden auftreten. Ein einfaches Rütteln oder ein ungeschickter, robuster Um-

gang mit dem Kind führt jedoch nicht zu solch schweren Verletzungen. In etwa 30 Prozent der Fälle 

verlaufen die Verletzungen tödlich, in 70 Prozent bleiben Langzeitschäden bei den betroffenen 

Kindern zurück. 

Die Referentin erläuterte in mehreren eindrucksvollen Fallbeispielen die differentialdiagnostische 

Vorgehensweise. So ist z.B. nicht jeder blaue Fleck am Rücken, Gesäß oder Kreuzbein die Ursache 

ŜƛƴŜǊ DŜǿŀƭǘŜƛƴǿƛǊƪǳƴƎΦ IƛŜǊ ƪŀƴƴ Ŝƛƴ ǳƴǊŜƎŜƭƳŅǖƛƎŜǎ ōƭŅǳƭƛŎƘŜǎ aǳǘǘŜǊƳŀƭΣ ǎƻƎΦ αaƻƴƎƻƭŜƴπ

ŦƭŜŎƪάΣ ŘŜǊ DǊǳƴŘ ŦǸǊ ŘƛŜ ŜƛƴŜ ±ŜǊŦŅǊōǳƴƎ ŀƴ ŘŜƴ ǾƻǊƎŜƴŀƴƴǘŜƴ Körperstellen sein. 

Im Weiteren stellte die Referentin Untersuchungstechniken bei Verdacht auf sexuellen Missbrauch 

vor. Auch für diesen Bereich wurden mehrere Fallbeispiele aus der Praxis vorgestellt. 

Die interdisziplinäre Zusammenarbeit (z.B. Neurologie, Pädiatrie, Augenheilkunde, Chirurgie u.a.) 

ist in sehr vielen Fällen von Misshandlungen und Missbrauch eine wichtige Grundlage dafür, dass 

zunächst rasch unterschieden werden kann zwischen dem Vorliegen tatsächlicher Gewalt oder an-

deren, nicht auf Fremdeinwirkung beruhender, Faktoren. 



TAGUNGSDOKUMENTATION 
 

Fachtagung: Kinderschutz und Vormundschaft - Medizinische, 

rechtliche und psychologische Aspekte 

 

 
 

32 

2. Rechtsgrundlagen, Verfahrensabläufe und beteiligte Akteure im 

Kontext von Kindeswohlgefährdung 

Referent: Michael Grabow  

Familienrichter, AG Pankow/ Weißensee, Berlin und bvvt-Vorstandsvorsitzender 

Moderation: Ali Türk  

Geschäftsführer des Instituts für transkulturelle Betreuung [ItB] e.V., bvvt-Vorstandsmitglied 

Fachforumsbeschreibung 

In diesem Fachforum sollen die Rechtsgrundlagen für die Behandlung von Gefährdungstatbestän-

den und die daraus für die beteiligten Akteure folgenden Verfahrensabläufe diskutiert und einer 

kritischen Würdigung unterzogen werden. Insbesondere soll erörtert werden, wie der oder die 

VormündIn in das System der Erkennung und Verhinderung von Kinderschutzfällen aktuell einge-

bunden ist und ς mit Blick auf die noch immer anstehende große Vormundschaftsreform ς gege-

benenfalls noch besser einbezogen werden kann.  

 

Zusammenfassung des Vortrags von Ali Türk 

In den zwei Durchläufen wurden die unten zusammengefassten Themen diskutiert oder auch als 

entwicklungsbedürftig angeregt. Im Besonderen wurde der Bedarf an konkreten Hinweisen zur 

Vorgehensweise, Zuständig- und Verantwortlichkeiten, Haftung, Kooperation und Kommunika-

tion, Qualität und Weiterbildung hervorgehoben und diskutiert. 

- Abgestimmte Verfahrensabläufe / Kommunikation  

- Aufsichtspflichten: Wer hat welche Aufgabe? 

- Ehrenamtliche geeignet? Konzepte für qualifizierte Ehrenamtler (Eignung), Ermittlung / Er-

fassung von Angeboten für Ehrenamtliche, fachliche Kompetenzen / Anforderungen 

- Finanzierung / Rückgriffsrecht, Finanzierung spielt eine Rolle 

- Fortbildungen und Weiterbildungen für Gerichtsmitarbeiter (z.B. bei DRA?) 

- Handlungskonzepte für Praxis 

- Inanspruchnahme von Beratung durch die Gerichte 

- Interessen(-konflikte) 

- Klare Aufgaben/Zuständigkeiten? Klärung Zuständigkeiten > Pflichten vs. Rechte, klare Zu-

ständigkeiten 

- Kooperationsverbünde 
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- Perspektive der Kinder 

- Pluralität der Vormünder 

- Qualitätsanforderungen an Verfahrensbeteiligte 

- Qualitätsvorgaben / Höchstzahlen, geregelte Fallzahlen, Kompetenz des Vormundes, fach-

liche Kompetenzen / Anforderungen 

- Rechtssicherheit / rechtliche Ausstattung, Reform des SGB VIII, Ergebnisse der Reform 

- Regelung von Vollmachten 

- Regionale Unterschiede 

- Wer sind Akteure? Schnittstellen der Akteure, Spezialisten?!, Rolle des Vormunds im Ver-

fahren, klare Rollenverteilung?!, vertrauensvolle Zusammenarbeit und Zusammenarbeit im 

Verfahren 

- Schutz des Vormundes 

- Umgang mit Datenschutz 

- Umgang mit Kompetenzüberschneidungen und -überschreitungen 

- Vorläufige Vormundschaften 

- Waffengleichheit 

- Wertschätzung des (ehrenamtlichen) Vormund 

- Zusammenarbeit mit Angehörigen 

Einige Punkte der Liste konnten abschließend als wegweisend diskutiert werden. Andere Themen 

blieben offen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer stellten abschließend den Bedarf fest, die Zu-

ständigkeiten und Abläufe, insbesondere die rechtlichen Abläufe, konkreter und klarer zu benen-

nen und zu regeln (z.B. durch Gesetzesanpassungen). Auch die Pluralität in der Vormundschaft, 

z.B. durch Ehrenamtliche, blieb offen, da nicht alle Teilnehmenden den Bedarf der Ergänzung 

durch diese AkteurInnen für notwendig erachteten. Auch fehlten hierzu nachhaltige Konzepte, 

Qualitätsvorgaben und Finanzierungsvorgaben. 
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3. Kinder und Gewalterfahrung ς Folgen und traumatherapeutische 

Ansätze 

Referentin: Katrin Hille  

Dipl. Sozialwissenschaftlerin, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin [Sp. Psychotraumathe-

rapie], Gestalttherapeutin 

Moderation: Soner Tuna  

Dipl.-Psychologe, Göttingen, bvvt-Vorstandsmitglied 

Fachforumsbeschreibung 

Kinder (Mündel) mit Gewalterfahrung befinden sich psychisch in einer höchst vulnerablen Le-

benssituation für weitere Belastungen. Es erfordert hohe Achtsamkeit und Aufmerksamkeit für 

die Befindlichkeiten, Reaktionen und Verhaltensweisen seelisch verletzter Kinder. Das Fachforum 

will den Fragen nachgehen, wie sich Kinder z.B. nach häuslicher Gewalterfahrung fühlen und wie 

diese sich auf ihr Erleben und psychisches Gleichgewicht auswirkt. Vielfach sind die Kinder trau-

matisiert. Sie zeigen vielfältige Verhaltensauffälligkeiten. Der Umgang der Bezugspersonen damit 

stellt eine wichtige Grundlage für den erneuten Gewinn an Sicherheit und Vertrauen für diese 

Kinder dar.  

Im Fachforum werden traumatherapeutische Ansätze zur Behandlung der Folgen von Gewalter-

fahrungen von Kindern aufgezeigt. Ein weiterer Aspekt besteht darin, den eigenen Umgang der 

Bezugspersonen und den der Professionellen mit Kindern mit Gewalterfahrung näher zu betrach-

ten.  

 

Folien des Vortrags  
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